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Freitag 

Amtlicher Teil. 
ZI. 2736/Reg. 

Kundmathttnst. 
A n n a  F r i c k  von Schaan hat angezeigt, daß 

ihr das Büchlein über eine Sparkasse-Einlage im 
Betrage von Kronen 449.96 abhanden gekommen sei. 

Unter Bezugnahme auf § 15 der Sparkassestatn-
ten wird der 'Verlust dieses Einlagebüchleins mit 
dem Beifügen verlantbart, daß die Sparkasse der 
Eigentümerin des bezeichneten Sparkasseguthabens 
ein Duplikat des betreffenden Büchleins ausfertigen 
wird, wenn sich binnen 3 Monaten vom Tage der 
Verlautbarung an  niemand als Inhaber  des ver-
lorenen Büchleins bei der Sparkasse gemeldet haben 
würde. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 26. J u l i  1916. 

Der fsts. Landesverweser: 
f. V.  gez. Ospe l t .  

Nichtamtlicher Teil. 
Vaterland. 

Realschulprüfung i n  Vaduz. (Einges.) Die öffent-
liche Prüfung der Realschule vom 15. J u l i  d. I .  
war  zahlreich von Fachleuten und Freunden der 
Schule besucht. Allgemein wurde der Eindruck ge
wonnen, daß diese Schule viel leistet und daß die 
durch die Vermehrung des Lehrpersonals ermöglichte 
Neuorganisation die Schule unseren Bedürfnissen 
entspricht. Wer in dieser Schule drei, gegebenen 
Falls vier Jahreskurse mit Erfolg durchgemacht hat, 
ist genügend vorbereitet, um den Anschluß in die 
vierte enventuell fünfte Klasse einer Oberrealschule 
zu erreichen. Wer  aber diese höhere Fortbildung 
nicht anstrebt, hat Gelegenheit, sich die heutzutage 
notwendige Vorbildung für andere Fächer, sei es 
nun das Baufach, das kaufmännische Fach oder auch 
gewisse Handwerkerberufe anzueignen. Demgemäß 

.ist auch der Lehrplan ein sehr vielseitiger und sorgt 
besonders auch für eine ergiebige Ausbildung in den 
realistischen Fächern. Die aufgelegten Schülerar-
beiten über Buchführung, Eingaben an Behörden, 
die überaus zahlreichen Reinschriften von Aufsätzen 
und dgl. und besonders auch die vielen Zeichnungen 
nach der Natur, die eine vorzügliche Unterrichts
methode erkennen lassen, fanden allgemeine Beachtung. 
Die Art und Weise, wie die Lehrpersonen die münd-

K e s e t z  
vom 12. Dezember 1915  
über die Vermittlerämter. 

>» -—.—i 
I .  A b s c h n i t t .  

Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Jede Gemeinde des Fürstentums bildet in der 

Regel einen Vermittleramtskreis, mit dem Amtssitze 
des Vermittlers und seines Stellvertreters in diesem. 

Die Vermittleramtskreise des Ober- und Unter-
landes bilden je einen Bermittleramtsbezirk (§ 12). 

Benachbarte Gemeinden des Ober- und Unter-
landes können sich durch übereinstimmenden Mehr-
heitsbeschluß beider Gemeindevertretungen zu einem 
Vermittleramtskreise vereinigen; ein solcher Beschluß 
ist öffentlich bekannt zu machen. 

Vereinigen sich derart mehrere Nachbargemeinden 
zu einem Vermittleramtskreise, so werden alle für  das 
Bermittleramt auflaufenden Kosten (§ 44) im Ver
hältnisse zu ihrer Bevölkerungszahl auf die Gemein-
den vom Vermittleramt verteilt und im Säumnis-
falle von der lfürstl. Regierung nach den für den 
Steuereinzug bestehenden Vorschriften eingetrieben. 

Die Auflösung eines gemeinsamen Vermittleramts-
kreises kann auf Beschluß jeder Gemeindevertretung 
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liche Prüfung vornahmen, hinterließen den Eindruck, 
daß man es keinenfalls mit einer sog. Schauprüfung 
zu tun hatte, sondern die wirklichen Leistungen be-
urteilen konnte, soweit die^ überhaupt bei einer 
öffentlichen Prüfung möglich ist. D a s  Urteil der 
Besucher ist, wie man allgemein hören konnte, ein 
sehr günstiges. Auch die aml Schlüsse gezeigten ge-
sanglichen und turnerischen Leistungen fanden viel 
Beifall. Möge die für unser Land so wichtige Bi l -
dnngsanstalt in dieser Weise fortfahren und weiter 
blühen und wachsen. Anschließend sei noch erwähnt, 
daß die Schule nach dem Beispiele anderer Mittel-
schulen einen begrüßenswerten Jahresbericht im Drucke 
herausgegeben hat, die neben der Chronik und Be-
stand der Anstalt im abgelaufenen Schuljahr eine 
interessante geschichtliche Schilderung über die Grün-
dnng und Entwicklung der Landesschule enthält und 
weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient. Die 
Schülerzahl belief sich im abgelaufenen Schuljahr 
auf 4 7  gegenüber 36 im Vorjahr. 

Landeöschnle. Bei Anlaß der am 15. J u l i  ab-
gehaltenen Prüfung der Landesschule in Vaduz wurde 
ein Jahresbericht (Verlag der fürstl. Regierung) aus-
gegeben. Derselbe enthält: 1. Die Gründung und 
Entwicklung der Landesschule, 2. die Chronik und 
Bestand der Anstalt im abgelaufenen Schuljahre und 
3. den Lehrplan. Der sehr interessante Bericht betont 
in der Einleitung, daß die Landesschule mit dem 
nächsten Schuljahre in ihr 60. Lebensjahr eintritt, 
daß es besonders für die Schulfreunde und für die 
einstigen und jetzigen Schüler der Anstalt von I n -
teresse sein dürste, die Schicksale dieser Schule kennen 
zu lernen und daß die Darstellungen vielleicht dazu 
dienen, da und dort das Interesse für die Landes-
schule zu wecken und bestehende irrige Auffasfungen 
zu korrigieren. 

Dem Berichte ist u. a. zu entnehmen, daß seit dem 
Bestände der Schule dieselbe von 541 Schülern be
sucht wurde; davon waren aus Balzers 28, aus 
Triefen 46,  aus Triesenberg 34, aus Vaduz 286,  
aus Schaan 88, aus Planken 5,  aus  Eschen 15, aus 
Mauren 7, aus Schellenberg 2, aus Ruggell 3, aus 
Gampriu 1 und aus dem Auslande 26. I m  abge-
lanfenen Schuljahre besuchten den 1. Kurs 25, den 
2. Kurs 14 und den 3. Kurs 8 Schüler. 

Spende. Herr Wendelin Hilty aus Vaduz, Kauf-
mann in Zürichs hat  einen Betrag von 5 0  F r .  dem 
liechtensteinischen Notstandsfond gewidmet. 

Schulwesen. Die Prüfung an  der Sekundärschule 
in  Eschen findet Dienstag den 1. August, nachmit-

je auf Ende einer Amtsdauer beschlossen werden; 
ein solcher Beschluß ist öffentlich bekannt zu machen. 

§ 2. Amtspersonen des Bermittleramtes sind der 
Vermittler und sein Stellvertreter. 

S i e  werden in jedem Vermittleramtskreise von 
sämtlichen Wahlberechtigten mit absoluter Stimmen-
Mehrheit auf drei Jahre  gewählt. 

Die Gemeindewahlgesetze bestimmen, wer wählen 
und gewählt werden kann; Mitglieder der Gemeinde-
Vertretung sind wählbar. 

Wiederwahl ist zulässig, jedoch ist der Vermittler 
berechtigt, nach zweimaliger Amtsdauer die Wieder-
wähl abzulehnen. 

§ 3. Neuwahlen und Ersatzwahlen ordnet die 
fürstl. Regierung rechtzeitig a n  und die Gewählten 
werden durch sie auf ihre Pflichten vereidigt. 

Eine Ersatzwahl ist anzuordnen, wenn der Ver-
mittler oder sein Stellvertreter stirbt, dauernd zur 
Ausübung seines Amtes verhindert ist, oder, wenn 
bei einer dieser Personen Umstände eintreten, die 
sie von der Wählbarkeit ausschließen. 

B i s  zum Vollzuge einer jeweiligen Neuwahl 
haben der Vermittler und sein Stellvertreter im 
Amte zu verbleiben. 

Die  Vermittler und ihre Stellvertreter haben 
einen Amtseid zu leisten, worin sie bei Gott  dem 

den 28. Juli 1916. 

tags 2 Uhr, statt. Freunde der Schule sind zur 
Teilnahme eingeladen. 

Josef von Rheinberger. Bei Friedrich Pustet in 
Regensburg erschien vor einiger Zeit ein 264 Sei ten 
umfassendes Werkchen, betitelt: „ J o s e f  R h e i n 
b e r g e r  von Dr .  Th.  Kroyer, Professor der Musik
wissenschaft a. d. Universität München". D e r  V e r 
fasser nennt Rheinberger im Vorworte einen m e r k 
w ü r d i g e n  Mann.  Die Arbeit Kroyers teilt sich 
in die Abschnitte: 1. Jugendzeit, 2. die Münchener 
Studienjahre, 3. Theater und Konservatorium, 4 .  
Opern- und Instrumentalmusik, 5. Kirchenmusik und 
Chorwerke, 6. Ende. Ein Anhang enthält: Biblio-
graphie, Quellen und Literatur und Notenbeilagen. 
Dem Verfasser stand ein außerordentlich reiches 
Quellenmaterial zur Verfügung, nämlich die „Ge-
schästs- und Tagebücher" Rheinbergers. Während 
der 2., 3., 4. und 5. Abschnitt uns  den Künstler 
vorführen, geben der 1. und 6. Abschnitt einen Ein-
blick in das Seelenleben des großen Meisters und 
edeln Menschen. D a s  Büchlein sei bestens empfohlen! 

Todesfall. (Einges.) I n  Triefen starb an einem 
Schlaganfalle Metzger Josef Banzer. Wie seine den 
Gemeindebürgern geleisteten Dienste anerkannt w u r -
den, ersah man aus der überaus großen Beteiligung 
beim Leichenbegängnisse des Verstorbenen. Banzer 
war ein tüchtiger, strebsamer Geschäftsmann. D i e  
Gemeinde wird ihm ein dankbares Andenken be-
wahren. E r  ruhe in Frieden! 

Vom Kriege. (Eing.) I n  Anerkennung tapferen 
und aufopferungsvollen Verhaltens vor dem Feinde 
wurde mit A. h. Entschließung vom 12. J u n i  dem 
hochw. P .  Emil Köster das Geistliche Verdienstkreuz 
2. Klasse am weiß-roten Bande verliehen. D e r  
also Ausgezeichnete ist Mitglied der Missionäre vom 
kostb. Blute und wirkte seit Oktober 1914 in Schellen-
berg, vo nwo er im November 1915 als Feldkurat 
eines Landesschützenregiments an  die Front  abberu-
feu wurde. 

Der Weltkrieg. 
W i e n ,  20. J u l i .  (Amtlich.) Russischer 

Kriegsschauplatz: I n  ver  Bukowina und n o r d -
östlich des P r i s t o p - S a t t e l s  keine Ereignisse von 
Belang. Bei  Zabie u n d  T a t a r o w  hielt !üuch 
gestern die Kanrpftätigkeit mi t  wechselnder S t ä r k e  
an. A n  der galizischen F r o n t  nördlich des  
Dnjestr stellenweise Vorhutgefechte. I n  Wo5-
hynien drängten deutjche Truppen den Fe ind  
westlich von der von Zwiniadze nordwär ts  zio-

Allmächtigen und Allwissenden schwören, die ihnen 
nach dem Gesetze obliegenden Amtspflichten getreu-
lich zu erfüllen, insbesondere olle an  sie gelangen-
den Streitigkeiten unparteiisch, ohne Unterschied der 
Person, nach bestem Wissen und Gewissen vermit
teln zu wollen, sowie über alle vor ihnen stattge-
habten Verhandlungen die vorgeschriebenen Pro to-
kolle richtig zu führen. 

§ 4 .  Be i  Ausschluß, Ablehnung oder Verhinderung 
des Vermittlers besorgt der Stellvertreter die Amts-
Verrichtungen. 

I s t  der Bermittleramts-Stellvertreter ebenfalls 
ausgeschlossen oder abgelehnt worden, oder sonst 
verhindert, so hat  das Landgericht auf Anzeige des 
Stellvertreters hin den Vermittler einer Nachbar-
gemeinde zur Behandlung des Streitfalles anzu-
weisen und die einschreitende Par te i  oder das Ver -
mittleramt hievon zu verständigen. 

Die folgenden Bestimmungen über und für  den 
Vermittler gelten auch für den Stellvertreter. 

§ 5.  Ein Vermittler ist von der Ausübung seiner 
Amtsverrichtungen ausgeschlossen oder kann abge-
lehnt werden: 

a) wenn er selbst Streitpartei, Mitberechtigter, 
Mitverpflichteter oder Rückgriffspflichtiger ist; 

d )  in Sachen seiner Ehefrau und anderer mit  


